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- Aufgabenstellung und Auftrag der Studienreformkommissionen

- Zusammensetzung , Berufung und Arbeitsweise der Studien¬
reformkommissionen.

Zunächst sollen folgende Studienreformkommissionen gebildet
werden:

- Schulisches Erziehungswesen
(Ausbildung für die Lehrämter der Schulstufen und für das
Lehramt für Sonderpädagogik)

- Außerschulisches Erziehungs - und Sozialwesen
(Sozialarbeit , Sozialpädagogik , Heilpädagogik)

- Recht und Verwaltung

- Wirtschafts - und Sozialwissenschaften

- Naturwissenschaften und Mathematik

- Ingenieurwissenschaften

- Sprach - und Literaturwissenschaften
(Deutsch , Englisch , Französisch ).

Eine bereits eingesetzte Gemeinsame Kommission soll die Arbeit
der Studienreformkommissionen koordinieren.

3.9 Modellversuch
„Studium ohne formale Hochschulreife"

Die Gesamthochschulen sind mit Erlaß vom 9. April 1974 aufge¬
fordert worden , einen Modellversuch „Studium ohne formale Hoch¬
schulreife " durchzuführen . Mit diesem Modellversuch ■soll fest¬
gestellt werden , ob und inwieweit es möglich ist , die Hochschulen
auch erwachsenen Bewerbern zu öffnen , die ohne formale Hoch¬
schulreife zu einem wissenschaftlichen Studium befähigt sind . Die
rechtlichen Möglichkeiten zu einem derartigen Versuch sind durch
§ 11 Abs . 4 in Verbindung mit § 11 Abs . 2 GHEG gegeben . Der
Versuch soll bei immer noch knappen personellen und finanziellen
Möglichkeiten der Gesamthochschulen zunächst nur in einem
Studiengang mit einer begrenzten Teilnehmerzahl stattfinden und
zur Förderung durch den Bund angemeldet werden.
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